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(54) Stapelbares Modultray

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein stapelba-
res Modultray (1) mit mindestens einem Stützelement
(45.1,45.2), das mit einem Stützelement eines weiteren
Modultrays verbindbar ist, und einem Traykörper (3) aus
Kartonagenmaterial, welcher an einer Vorderwand (11)
eine Zugriffsöffnung und an mindestens einer Seiten-
wand (6.1,6.2) eine Aufnahme (44.1,44.2) aufweist, in

der das Stützelement angeordnet ist. Es soll ein stapel-
bares Modultray bereitgestellt werden, das eine hohe Fe-
stigkeit aufweist, leicht aufrichtbar und günstig herstell-
bar ist. Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die mindestens eine Aufnahme durch ein gefaltetes und
ausbeulsicher mit der entsprechenden Seitenwand des
Traykörpers verbundene Seitenteil (32) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein stapelbares Modultray
mit mindestens einem Stützelement, das mit einem Stüt-
zelement eines weiteren Modultrays verbindbar ist, und
mit einem Traykörper aus Kartonagenmaterial, welcher
an einer Vorderwand eine Zugriffsöffnung und an min-
destens einer Seitenwand eine Aufnahme aufweist, in
der das Stützelement angeordnet ist, wobei die minde-
stens eine Aufnahme durch ein gefaltetes und ausbeul-
sicher mit der entsprechenden Seitenwand des Traykör-
pers verbundenes Seitenteil ausgebildet ist.
[0002] Stapelbare Trays sind bereits seit Längerem
bekannt. Üblicherweise weisen stapelbare Trays Vor-
sprünge, sogenannte Stapelnasen, auf, die aus dem Ma-
terial der Seitenwände der Trays herausgearbeitet sind.
Die Stapelnasen eines Trays können beispielsweise in
ein darüber angeordnetes Tray eingreifen und so die Sta-
bilität des Traystapels erhöhen und ein Verrutschen der
Trays gegeneinander vermeiden. Nachteilig an diesen
Trays ist allerdings, dass die Stapelnasen oft nicht sehr
stabil und daher von der Haltbarkeit nicht ausreichend
sind.
[0003] Die Anmelderin vertreibt bereits ein stapelbares
Modultray mit separaten Stützelementen. Das Modultray
umfasst einen Modultraykörper aus einem einteiligen Zu-
schnitt mit zwei Seitenwänden, die Aufnahmen aufwei-
sen, in welchen je ein Stützelement angeordnet ist. Jedes
Stützelement kann mit einem Stützelement eines weite-
ren Modultrays verbunden werden, so dass mehrere Mo-
dultrays übereinander gestapelt werden können. Die
Aufnahmen an den Seitenwänden des Modultrays wer-
den durch Laschen ausgebildet, die über vertikale Falt-
linien an die Rückwand des Modultrays angelenkt sind.
Sowohl die Seitenwände, als auch die Vorderwand und
die Rückwand des Traykörpers sind mindestens zweila-
gig ausgebildet. Im Boden des Modultrays sind Schlitze
angebracht, in die Arretierungslaschen der Innenteile der
Seitenwände, der Vorderwand und der Rückwand ein-
geführt sind und das Modultray so aufrecht halten. Die
Verbindung der Seitenwände, der Vorderwand und der
Rückwand miteinander und mit dem Boden des Mo-
dultrays erfolgt also im Wesentlich über diese Steckver-
bindungen. Auch dieses Modultray weist daher nur eine
geringe Stabilität auf. Unter Belastung, beispielsweise
wenn weitere Moldutrays auf ein erstes Modultray auf-
gestapelt werden, können daher unerwünschte Verfor-
mungen oder ein Versagen des Modultrays auftreten.
[0004] Die EP 0 785 136 A1 zeigt ebenfalls ein stapel-
bares Modultray bzw. eine Steige mit separaten Stütze-
lementen. Das Modultray umfasst einen tablettförmigen
Grundkörper mit einer Bodenfläche, zwei Längsseiten
und zwei Stirnseiten. Im oberen Bereich der Längsseiten
des Grundkörpers sind Öffnungen vorgesehen, an deren
oberen Rand Faltlaschen entlang horizontaler Faltlinien
angelenkt sind. Die Faltlaschen sind um die Faltlinien
nach unten gefaltet, mit den Längsseiten verbunden und
bilden Halte- und Tragegriffe aus. An den Stirnseiten des

Grundkörpers sind Verstärkungselemente befestigt, die
jeweils zwei dreieckförmige Stützsäulen ausbilden. In die
Stützsäulen können die Stützelemente eingesteckt sein.
[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein stapelbares Modultray bereitzustellen, dass eine hö-
here Stabilität aufweist, einfach herzustellen ist und ge-
ringe Herstellkosten verursacht.
[0006] Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
an jede der Seitenwände, an der eine Aufnahme ange-
ordnet ist, an der zur Zugriffsöffnung weisenden Seite
über mindestens eine vertikale Faltlinie eine seitliche Kle-
belasche angelenkt ist, die entlang der vertikalen Faltlinie
auf das entsprechende Seitenteil gefaltet und mit diesem
verbunden ist.
[0007] Unter einer ausbeulsicheren Verbindung ist
hierbei eine Verbindung zu verstehen, die verhindert,
dass sich das Seitenteil und die Seitenwand unter Bela-
stung voneinander lösen, sich aufspreizen und somit die
Stabilität der Seitenwand verringern. Mit diesem Mo-
dultray ist es daher einfach möglich, Regale mit mehre-
ren Fächern aufzubauen, wobei die einzelnen Fächer
jeweils durch ein Modultray gebildet werden. Durch die
ineinandergreifenden und/oder aufeinander stehenden
Stützelemente wird ein stabiler Verbund ermöglicht. Da
das die Aufnahme ausbildende Seitenteil ausbeulsicher
mit der entsprechenden Seitenwand des Traykörpers
verbunden ist, wird eine stabile Seitenwand des Mo-
dultrays ausgebildet. Der Stapelstauchwiderstand des
Modultrays ist dadurch hoch. An dem der Zugriffsöffnung
zugewandten Bereich ist das Seitenteil zudem beidseitig
von der Seitenwand umgeben, wodurch nochmals ein
verbesserter Verbund zwischen dem Seitenteil und der
Seitenwand entsteht. Dieser Verbund wird also zusätz-
lich verstärkt, und es wird verhindert, dass sich das Sei-
tenteil in dem der Zugriffsöffnung zugewandten Bereich
unter Belastung von der Seitenwand löst und ein Aus-
beulen bzw. Einknicken auftritt.
[0008] Eine günstige Ausgestaltung sieht vor, dass ein
flächiger Verbund zwischen dem Seitenteil und der ent-
sprechenden Seitenwand ausgebildet ist. Dadurch wird
eine innige Verbindung zwischen dem Seitenteil und der
Seitenwand erzielt, die auch großen Belastungen Stand
hält.
[0009] Hierzu kann vorgesehen werden, dass das Sei-
tenteil an mindestens drei über eine Kontaktfläche zwi-
schen dem Seitenteil und der entsprechenden Seiten-
wand verteilten Punkten mit der entsprechenden Seiten-
wand verbunden ist. Diese drei Punkte sind vorzugswei-
se über die Höhe und Breite der gesamten Kontaktfläche
zwischen dem Seitenteil und der Seitenwand verteilt, so
dass ein möglichst stabiler Verbund erzielt wird. Die Ver-
bindung kann beispielsweise durch Klebepunkte oder
andere Befestigungsmittel, beispielsweise Klammern,
erzielt werden.
[0010] In einer besonders bevorzugten Ausbildung
kann vorgesehen werden, dass das Seitenteil an einer
Kontaktfläche zwischen dem Seitenteil und der entspre-
chenden Seitenwand vollflächig mit der entsprechenden
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Seitenwand verklebt ist. Die vollflächige Verklebung wird
mit den im Verpackungsbereich üblichen Klebeverfahren
erzielt. Es ist dabei kein vollflächiger Klebstoffauftrag nö-
tig. Beispielsweise ist der Auftrag des Klebstoffs entlang
einer Linie ausreichend. Auf diese Weise wird ein beson-
ders stabiler Verbund erzielt, unter Belastung auftreten-
de Kräfte werden gleichmäßig von dem Seitenteil auf die
Seitenwand übertragen. Auch das Ausbeulen einzelner
Bereiche der Seitenwand bzw. des Seitenteils werden
vermieden.
[0011] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
zwei einander gegenüberliegende Seitenwände des
Traykörpers jeweils mit einem eine Aufnahme ausbilden-
den Seitenteil verbunden sind. Es wird dadurch ein sym-
metrischer Aufbau des Modultrays erzielt, der die Sta-
pelbarkeit erleichtert und eine gute Verteilung der auftre-
tenden Belastungen ermöglicht.
[0012] Zweckmäßigerweise kann vorgesehen sein,
dass jedes Seitenteil einen rechteckigen Zuschnitt um-
fasst, der mindestens vier Bereiche aufweist, die mittels
drei vertikaler Faltlinien in Reihe aneinander angelenkt
und entlang der Faltlinien so gefaltet sind, dass zwei der
Bereiche eine im Querschnitt dreieckige Aufnahme aus-
bilden. Durch diesen sehr einfachen Aufbau des Seiten-
teils wird die Herstellung des Modultrays vereinfacht, es
ist auch ein maschinelles Aufrichten des Modultrays
möglich.
[0013] Bevorzugt können die beiden Bereiche jedes
Seitenteils, die jeweils auf einer Seite neben der Aufnah-
me angeordnet sind, mit der entsprechenden Seiten-
wand des Traykörpers verbunden sein. Da an beiden
Seiten neben der Aufnahme eine Befestigung vorgese-
hen ist, kann die Aufnahme auch größeren Belastungen
Stand halten. Die Gefahr, dass sich die Aufnahme an
einer Seite löst und das Stützelement nicht mehr hält,
wird reduziert.
[0014] In einer Variante ragen die Aufnahmen ins In-
nere des Traykörpers und die jeweiligen Seitenwände
des Traykörpers verschließen je eine Seite der Aufnah-
me. Das Modultray weist also glatte Außenwände ohne
Vorsprünge auf, wodurch eine gute Stapelbarkeit, z.B.
auf Paletten, erzielt wird und so der Transport vereinfacht
wird.
[0015] Bevorzugt kann jedes Seitenteil mindestens ei-
nen weiteren Bereich umfassen, der über eine weitere
vertikale Faltlinie in Reihe an die ersten Bereiche des
Seitenteils angelenkt ist und entlang dieser vertikalen
Faltlinie über Eck gefaltet ist, so dass der weitere Bereich
mit einer Rückwand des Traykörpers verbunden ist, die
zwischen den zwei Seitenwänden mit den Aufnahmen
liegt. Durch diese Verstärkung der Ecken des Modultrays
wird eine zusätzliche Stabilität erzielt.
[0016] Besonders bevorzugt kann vorgesehen wer-
den, dass jedes Seitenteil zwei weitere Bereiche um-
fasst, die über zwei weitere vertikale Faltlinien in Reihe
an die ersten Bereiche des Seitenteils angelenkt und an
den vertikalen Faltlinien so gefaltet sind, dass einer der
Bereiche beabstandet zu einer Ecke des Traykörpers,

an der die jeweilige Seitenwand an eine Rückwand des
Traykörpers stößt, quer verläuft und der zweite Bereiche
mit dieser Rückwand verbunden ist. Dadurch entstehen
in den Ecken des Modultrays hohle Säulen, die nochmals
größere Steifigkeit aufweisen und die Stabilität des Mo-
dultrays daher nochmals verbessern.
[0017] Eine verbesserte Stapelbarkeit der Modultrays
kann dadurch erzielt werden, dass jede der Seitenwän-
de, an der eine Aufnahme angeordnet ist, eine horizon-
tale Abdecklasche mit einer Aufnahmeöffnung für das
Stützelement aufweist, und die Abdecklasche parallel zu
einer Bodenfläche des Traykörpers angeordnet ist. Auf
diese Weise wird eine vergrößerte Auflagefläche für das
nächste Modultray erzielt, dass dadurch leichter auf dem
darunter liegenden Modultray gestapelt werden kann.
[0018] Die Stapelbarkeit kann dadurch nochmals ver-
bessert werden, dass jede Abdecklasche auf der jewei-
ligen Aufnahme aufliegt, wobei der Durchbruch in der
Abdecklasche über der Aufnahme angeordnet ist. Da-
durch wird die Abdecklasche durch die Aufnahme von
unten abgestützt und biegt sich unter Belastung nicht
durch.
[0019] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form kann vorgesehen werden, dass jede Abdecklasche
eine Klebelasche umfasst, die mit einer Rückwand des
Modultrays verbunden ist. Dadurch ist die Abdecklasche
nicht nur mit der jeweiligen Seitenwand, sondern auch
mit der Rückwand verbunden und wird zusätzlich abge-
stützt.
[0020] In einer weiteren Ausbildung kann vorgesehen
werden, dass die Vorderwand durch mindestens eine ho-
rizontale Faltlinie in zwei Hälften geteilt und an der min-
destens einen horizontalen Faltlinie gefaltet ist, so dass
eine der Hälften ins Innere des Traykörpers gefaltet und
auf der anderen Hälfte befestigt ist, wobei an beiden Sei-
ten der im Inneren des Traykörpers liegenden Hälfte über
je eine vertikale Faltlinie je eine seitliche Klebelasche
angelenkt ist, die seitlichen Klebelaschen mit den Auf-
nahmen aufweisenden Seitenwänden verbunden sind
und an den zu der Zugriffsöffnung weisenden Bereich
des jeweiligen Seitenteils angrenzen. Die Klebelaschen
der Vorderwand und die jeweiligen Seitenteile grenzen
also aneinander und stützen sich gegenseitig ab, so dass
vermieden wird, dass das jeweilige Seitenteil unter Be-
lastung nach vorne in Richtung der Zugriffsöffnung weg-
rutschen kann.
[0021] Zweckmäßigerweise kann vorgesehen wer-
den, dass das mindestens eine Stützelemente ein Pap-
prohr ist, das an beiden Enden Ansätze aufweist. Das
Modultray besteht dann aus einem Einstoffverbund, wo-
durch das Recycling erleichtert wird. Die Absätze an bei-
den Enden der Stützelementen sind vorzugsweise kom-
plementär, wodurch ein Ende eines Stützelements in das
nächste Stützelement eingreift und das Aufeinandersta-
peln der Modultrays erleichtert wird. Es können aber
auch stumpf übereinander stehende Stützelemente ver-
wendet werden. Die Stoßstelle ist dann bevorzugt im In-
neren der Aufnahme angeordnet.
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[0022] Im Folgenden werden Ausführungsformen der
Erfindung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 Zuschnitt des Traykörpers,

Fig. 2 Zuschnitt eines Seitenteils,

Fig. 3 perspektivische Darstellung des Modultrays mit
Stützelementen und

Fig. 4 Schnitt durch das Modultray entlang Linie IV-
IV aus Fig. 3.

[0023] In Fig. 1 ist ein Zuschnitt 2 des Traykörpers 3
des Modultrays 1 gezeigt. Der Zuschnitt des Traykörpers
3 umfasst einen Boden 4, an den über zwei Faltlinien
5.1, 5.2 zwei Seitenwände 6.1, 6.2 angelenkt sind. Der
Boden 4 des Traykörpers 3 ist im Wesentlichen rechtek-
kig, die Seitenwände 6.1, 6.2 sind über die beiden Falt-
linien 5.1, 5.2 entlang der beiden Schmalseiten an den
Boden 4 angelenkt. Die Seitenwände 6.1, 6.2 sind im
Wesentlichen identisch aufgebaut.
[0024] An eine der Längsseiten des Bodens 4 des
Traykörpers 3 ist über eine Faltlinie 7 eine Rückwand 8
angelenkt. Die Rückwand 8 ist im Wesentlichen rechtek-
kig, weist aber an ihrer oberen Kante, die von der Faltlinie
7 abgewandt ist, in den Ecken jeweils eine Aussparung
9.1, 9.2 auf. Die Rückwand 8 und die Seitenwände 6.1,
6.2 weisen in etwa die gleiche Höhe auf.
[0025] An der anderen Längsseite des Bodens 4 des
Traykörpers 3 ist über eine Faltlinie 10 eine Vorderwand
11 angelenkt. Die Vorderwand 11 hat eine geringere Hö-
he als die Seitenwände 6.1., 6.2 und die Rückwand 8.
Die Vorderwand 11 wird durch zwei horizontale Faltlinien
12, 13, die parallel zu der Faltlinie 10 zwischen dem Bo-
den 4 und der Vorderwand 11 verlaufen, in zwei in etwa
gleichgroße Hälften 14,15 geteilt. Die äußere Hälfte 14,
also die Hälfte, die im flachen Zustand des Zuschnitts 2
weiter vom Boden 4 entfernt ist, weist zwei Klebelaschen
16.1, 16.2 auf, die über je eine vertikale Faltlinie 17.1,
17.2 an die äußere Hälfte 14 der Vorderwand 11 ange-
lenkt sind. Im flachen Zustand des Zuschnitts 2 bilden
die Klebelaschen 16.1, 16.2 also eine Verlängerung der
äußeren Hälfte 14 der Vorderwand 11 jeweils in Richtung
der Seitenwände 6.1, 6.2.
[0026] Wie bereits beschrieben, sind die Seitenwände
6.1, 6.2 im Wesentlichen identisch aufgebaut, auch die
im Folgenden beschriebenen an die Seitenwände 6.1,
6.2 angehängten Laschen sind an beiden Seitens des
Traykörpers 3 im Wesentlichen identisch. Die Seiten-
wände 6.1, 6.2 sind im Wesentlichen rechteckig und an
je einer ihrer Längsseiten über die Faltlinien 5.1, 5.2 an
den Boden 4 angelenkt. An der anderen Längsseite jeder
Seitenwand 6.1, 6.2 ist über je eine Faltlinie 18.1, 18.2
eine Abdecklasche 19.1, 19.2 angelenkt. An der zur
Rückwand weisenden Seite jeder Abdecklasche 19.1,
19.2 ist über eine weitere Faltlinie 20.1, 20.2 je eine Kle-
belasche 21.1, 21.2 angelenkt. Die Größe der Klebela-

schen 21.1, 21.2 entspricht in etwa der Größe der Aus-
sparungen 9.1, 9.2 in der Rückwand 8. Auf der gegen-
überliegenden Seite der Abdecklaschen 19.1, 19.2, also
auf der Seite, die in Richtung der Vorderwand weist, sind
die Abdecklaschen 19.1, 19.2 abgeschrägt, so dass sie
dreieckförmig auslaufen.
[0027] An den Schmalseiten der Seitenwände 6.1, 6.2,
die zur Rückwand 8 weisen, ist über je eine Faltlinie 22.1,
22.2 je eine weitere Befestigungslasche 23.1, 23.2 an-
gelenkt. Die Fläche dieser Befestigungslaschen 23.1,
23.2 ist maximal halb so groß wie die Fläche der Rück-
wand 8.
[0028] An die Schmalseiten der Seitenwände 6.1, 6.2,
die zur Vorderwand 11 weisen, sind jeweils zwei Klebe-
laschen 24.1, 24.2, 25.1, 25.2 angelenkt. Die Klebela-
schen 24.1, 24.2, die näher an den Faltlinien 5.1, 5.2
angeordnet sind, sind jeweils über eine Faltlinie 26.1,
26.2 an die jeweilige Seitenwand 6.1, 6.2 angelenkt und
haben in etwa die gleiche Höhe wie die Hälften 14, 15
der Vorderwand 11. Die Klebelaschen 25.1, 25.2 sind
jeweils über zwei Faltlinien 27.1, 27.2; 28.1, 28.2 an die
jeweilige Seitenwand 6.1, 6.2 angelenkt. Die Faltlinien
27.1, 27.2; 28.1, 28.2 sind in Bezug auf die Faltlinien
26.1, 26.2 nach hinten, in Richtung der Rückwand 8 des
Traykörpers 3, versetzt.
[0029] In den beiden Randbereichen des Bodens 4,
die an den Seitenwänden 6.1, 6.2 liegen, ist jeweils eine
Aufnahmeöffnung 29.1, 29.2 angeordnet. Auch in jeder
der Abdecklaschen 19.1, 19.2 der beiden Seitenwände
6.1, 6.2 ist jeweils eine Aufnahmeöffnung 30.1, 30.2 an-
geordnet.
[0030] Fig. 2 zeigt einen Zuschnitt 31 eines Seitenteils
32. Der Zuschnitt 31 ist im Wesentlichen rechteckig und
umfasst sechs Bereiche 33, 34, 35, 36, 37, 38, die über
Faltlinien 39, 40, 41, 42, 43 in Reihe aneinander ange-
lenkt sind. Die Faltlinien verlaufen in vertikaler Richtung.
Sowohl der Zuschnitt 2 des Traykörpers 3 als auch der
Zuschnitt 31 des Seitenteils 32 sind vorzugsweise aus
einem faltbaren Material wie Kartonage bzw. Wellpappe.
[0031] Fig. 3 zeigt das Modultray 1 im aufgerichteten
Zustand. Das Modultray 1 umfasst einen Traykörper 3,
der aus einem faltbarem Material, wie Kartonage, oder
ähnlichem hergestellt ist, und zwei Stützelemente 45.1,
45.2. Die Stützelemente 45.1, 45.2 sind vorzugsweise
ebenfalls aus Papier oder Pappe. Es wäre aber auch
denkbar, Stützelemente aus einem anderen Material,
beispielsweise Kunststoff einzusetzen.
[0032] Das Modultray 1 wird aus dem Zuschnitt 2, zwei
Seitenteilzuschnitten 31 und zwei Stützelementen 45.1,
45.2 aufgerichtet. Die Seitenteilzuschnitte 31 werden da-
bei zumindest bereichsweise mit den Seitenwänden 6.1,
6.2 des Traykörpers und der Rückwand 8 des Traykör-
pers verbunden. Dazu werden die Seitenteilzuschnitte
31 so gefaltet, dass die Bereiche 33 und 36 parallel zu
der jeweiligen Seitenwand 6.1, 6.2 verlaufen und die Be-
reiche 34, 35 eine Aufnahme 44.1, 44.2 ausbilden. Die
Bereiche 33 sind dabei auf jeder Seitenwand 6.1, 6.2
benachbart zur Vorderwand 11 angeordnet und schlie-
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ßen mit den jeweiligen Faltlinien 27.1, 27.2 ab, an denen
die Klebelaschen 25.1, 25.2 an die Seitenwände 6.1, 6.2
angelenkt sind. Die Höhe der Seitenteile 32 entspricht in
etwa der Höhe der Seitenwände 6.1, 6.2.
[0033] Der zweite Bereich 34 jedes Seitenteils 32 ist
entlang der Faltlinie 39 ins Innere des Traykörpers 3 ge-
faltet und schließt mit der jeweiligen Seitenwand 6.1, 6.2
etwa einen 45° Winkel ein. Der dritte Bereich 35 jedes
Seitenteils 32 ist entlang der Faltlinie 40 wieder in Rich-
tung der jeweiligen Seitenwand 6.1, 6.2 gefaltet. Die Be-
reiche 34 und 35 jedes Seitenteils 32 schließen mitein-
ander jeweils einen 90° Winkel ein. Wie bereits beschrie-
ben, sind die Bereiche 33 und 36 jedes Seitenteils 32
parallel zu den Seitenwänden 6.1, 6.2 angeordnet und
mit diesen ausbeulsicher verbunden. Dazu wird ein flä-
chiger Verbund zwischen den Seitenteilen 32 und den
Seitenwänden 6.1, 62. erzeugt. Dies kann beispielswei-
se dadurch erfolgen, dass die jeweiligen Seitenwände
6.1, 6.2 mit den Bereichen 33, 36 an mindestens drei
Punkten, die über die Höhe und über die Breite der Kon-
taktfläche zwischen den Bereichen 33, 36 des Seitenteils
32 und der jeweiligen Seitenwand 6.1, 6.2 verteilt sind,
verbunden sind. Die Verbindung kann beispielsweise
durch Kleben erfolgen. Es sind aber auch andere Ver-
bindungsarten denkbar, beispielsweise Metallklammern
oder ähnliches. Es ist aber auch möglich, die Bereiche
33 und 36 des jeweiligen Seitenteils 32 jeweils vollflächig
mit der entsprechenden Seitenwand 6.1, 6.2 zu verkle-
ben. Die Klebeverbindung wird durch im Verpackungs-
bereich übliche Klebeverfahren erzeugt. Dabei ist kein
vollflächiger Klebstoffauftrag notwendig. Der Klebstoff
kann in einer Linie, z.B. in Wellenform, auf die Flächen
aufgebracht werden.
[0034] An dem Bereich 36 jedes Seitenteils 32 ist über
die Faltlinie 42 ein weiterer Bereich 37 angelenkt. Dieser
Bereich 37 ist benachbart zu der Ecke des Traykörpers
3 angeordnet, an der sich die jeweilige Seitewand 6.1,
6.2 und die Rückwand 8 des Traykörpers 3 berühren.
Der Bereich 37 ist entlang der Faltlinie 42 ins Innere des
Traykörpers 3 gefaltet und berührt entlang einer weiteren
Faltlinie 43 die Rückwand 8. An dieser Faltlinie 43 ist ein
weiterer Bereich 38 an den Bereich 37 angelenkt. Dieser
Bereich 38 verläuft parallel zur Rückwand 8 und mit die-
ser verbunden. Die Verbindung kann beispielsweise
durch Verkleben erfolgen. Der Bereich 37 bildet daher in
jeder Ecke des Traykörpers 3 eine Art hohle Säule und
führt so zu einer erhöhten Stabilität des Traykörpers 3.
[0035] Beim Aufrichten des Modultrays 1 aus dem Zu-
schnitt für den Traykörper 3 und zwei Seitenteilzuschnit-
ten 31 werden zuerst die Seitenteilzuschnitte 31 so ge-
faltet, dass die Bereiche 33 und 36 parallel zu den Sei-
tenwänden 6.1, 6.2 angeordnet sind, und die Bereiche
34, 35 von den Seitenwänden 6.1, 6.2 wegragen und
eine Aufnahme 44.1, 44.2 ausbilden. Die Bereiche 33,
36 jedes Seitenteils 32 werden mit der jeweiligen Seiten-
wand 6.1, 6.2 verklebt oder anderweitig verbunden. Der
Bereich 37 jedes Seitenteils 32 wird entlang der Faltlinie
42 von der jeweiligen Seitenwand 6.1, 6.2 weggefaltet,

so dass er mit der jeweiligen Seitenwand in etwa einen
45° Winkel einschließt. Ebenso wird der Bereich 38 jedes
Seitenteils 32 entlang der Faltlinie 43 so gefaltet, dass
er im Wesentlichen senkrecht zur jeweiligen Seitenwand
6.1, 6.2 verläuft. Daraufhin werden die Befestigungsla-
schen 23.2, 23.1 jeder Seitenwand 6.1, 6.2 entlang der
Faltlinien 22.1, 22.2 aufgerichtet und mit den Bereichen
38 jedes Seitenwandteils 32 verbunden. Diese Verbin-
dung erfolgt vorzugsweise durch Kleben, es sind aber
auch andere Verbindungsmöglichkeiten denkbar.
Gleichzeitig werden die Klebelaschen 25.1, 25.2 der bei-
den Seitenwände 6.1, 6.2 entlang der Faltlinien 27.2,
28.2 nach innen geklappt, so dass sie parallel zu den
Seitenwänden 6.1, 6.2 angeordnet sind und jeweils den
ersten Bereich 33 des jeweiligen Seitenteils 32 umschlie-
ßen. Die Breite des Bereichs 33 jedes Seitenteils 32 ent-
spricht in etwa der Breite der Klebelaschen 25.1, 25.2.
Die Klebelaschen 25.1, 25.2 werden vorzugsweise voll-
flächig mit den Bereichen 33 verbunden.
[0036] Nun werden die Klebelaschen 24.1, 24.2 der
Seitenwände 6.1, 6.2 entlang der Faltlinie 26.1, 26.2 auf-
gerichtet, so dass sie einen 90° Winkel mit den Seiten-
wänden 6.1, 6.2 einschließen. Die Seitenwände 6.1, 6.2
werden dann entlang der Faltlinien 5.1, 5.2 aufgefaltet,
so dass sie mit dem Boden 4 des Traykörpers 3 einen
Winkel von etwa 90° einschließen. Ebenso werden die
Rückwand 8 und die Vorderwand 11 entlang der Faltli-
nien 7 bzw. 10 aufgerichtet. Die Klebelaschen 24.1, 24.2
der Seitenwände 6.1, 6.2 sind dann vor der zweiten Hälfte
15 der Vorderwand 11 angeordnet und werden mit dieser
verklebt. Es ist auch eine andere Verbindung denkbar.
Die erste Hälfte 14 der Vorderwand 11 wird dann um die
Faltlinien 12, 13 gefaltet, so dass sie auf der zweiten
Hälfte 15 der Vorderwand aufliegt und die Klebelaschen
24.1, 24.2 zwischen den beiden Hälften 14, 15 der Vor-
derwand 11 eingeschlossen sind. Die Klebelaschen
16.1, 16.2 der Vorderwand 11 sind entlang der jeweiligen
Faltlinien 17.1, 17.2 gefaltet, so dass sie parallel zu der
jeweiligen Seitenwand 16.1, 16.2 zu liegen kommen. Wie
bereits beschrieben, sind die Klebelaschen 25.1, 25.2,
die eine Aufnahme für die Bereiche 33 der Seitenwand-
teile 32 ausbilden, etwas zur Rückwand 8 des Traykör-
pers 3 versetzt. Die Bereiche 33 der jeweiligen Seiten-
teile 32 sind daher auch etwas zurückgesetzt an der Sei-
tenwand 6.1, 6.2 angeordnet. Die Länge der Klebela-
schen 16.1, 16.2 entspricht genau diesem zurückgesetz-
tem Abstand, so dass eine Kante der Klebelaschen 16.1,
16.2 an einer Kante der Bereiche 33 anliegt.
[0037] Die Rückwand 8 ist mit den Befestigungsla-
schen 23.1, 23.2 der jeweiligen Seitenwände 6.1, 6.2 ver-
bunden. Es entsteht also einer im Wesentlichen quader-
förmiger Traykörper 3, der im Bereich der Vorderwand
11 eine Zugriffsöffnung aufweist, da die Vorderwand 11
eine geringere Höhe als die Seitenwände 6.1, 6.2 und
die Rückwand 8 aufweist.
[0038] Die an die Seitenwände 6.1, 6.2 angelenkten
Abdecklaschen 19.1, 19.2 werden entlang der Faltlinien
18.1, 18.2 zum Inneren des Traykörpers 3 geklappt, bis
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sie auf den durch die Bereiche 34, 35 des Seitenteils 32
ausgebildeten Aufnahmen 44.1, 44.2 und den durch die
Bereiche 37 der Seitenteile 32 ausgebildeten Eckverstei-
fungen zu liegen kommen. Die Klebelaschen 21.1, 21.2
der Abdecklaschen 19.1, 19.2 werden entlang der Falt-
linien 20.1, 20.2 umgeklappt, und mit den Befestigungs-
laschen 23.1, 23.2 der Seitenwände 6.1, 6.2 verklebt.
Die Rückwand 8 weist dafür die Aussparungen 9.1, 9.2
auf, so dass die Klebelaschen 21.1, 21.2 in einer Ebene
mit der Rückwand 8 liegen.
[0039] Im aufgerichteten Zustand des Traykörpers 3
sind Aufnahmeöffnungen 30.1, 30.2 der Abdecklaschen
19.1, 19.2 über den Aufnahmeöffnungen 29.1, 29.2 im
Boden 4 angeordnet und ins Innere der Aufnahmen 44.1,
44.2 geöffnet. Durch diese Aufnahmeöffnungen werden
die Stützelemente 45.1, 45.2 in die Aufnahmen 44.1, 44.2
eingebracht und in diesen gehalten.
[0040] Die Aufrichtschritte sind gut maschinell durch-
führbar. Das Modultray 1 wird daher vorzugsweise ma-
schinell aufgerichtet.
[0041] Die Stützelemente 45.1, 45.2 werden vorzugs-
weise durch Papprohre gebildet. Die Papprohre weisen
an beiden Enden je einen Ansatz auf. Die Ansätze sind
so ausgebildet, dass die Papprohre an ihrem oberen En-
de einen geringeren Außendurchmesser aufweisen, an
ihrem unteren Ende hingegen einen vergrößerten Innen-
durchmesser, der genau dem Außendurchmesser der
oberen Enden entspricht. Dadurch können die Stützele-
mente eines weiteren Modultrays auf die Stützelemente
45.1, 45.2 des ersten Modultrays 1 aufgesteckt werden.
Die Modultrays sind somit gut stapelbar, es wird ein fester
Verbund erzielt. Die Abdecklaschen 19.1, 19.2 bilden da-
bei eine Auflagefläche für das darüber angeordnete Mo-
dultray 1 aus. Durch die ausbeulsichere Verbindung der
Seitenteile 32 mit den Seitenwänden 6.1, 6.2 weist das
Modultray 1 einen hohen Stapelstauchwiderstand auf.
[0042] In Fig. 4 ist ein Schnitt durch das Modultray 1
entlang der Linie IV-IV aus Fig. 3 dargestellt. Fig. 4 ist
daher eine Darstellung der Seitenwand 6.2 mit dem dar-
an befestigten Seitenteil 32. Die Seitenwand 6.1 mit dem
daran befestigten Seitenteil 32 ist analog aufgebaut.
[0043] Das Seitenteil 32 ist entlang der vertikalen Falt-
linien 39, 40, 41, 42, 43 so gefaltet, dass die Bereiche
33 und 36 parallel zur Seitenwand 6.2 verlaufen und mit
dieser verbunden sind, beispielsweise durch Klebepunk-
te. Die Bereiche 34 und 35 sind ins Innere des Modultrays
1 gefaltet, so dass sie mit der Seitenwand 6.2 jeweils
einen 45° Winkel einschließen und miteinander etwa ei-
nen 90° Winkel. Die Bereiche 34 und 35 des Seitenteils
32 weisen daher in etwa die gleiche Breite auf. Zusam-
men mit der Seitenwand 6.2 bilden die Bereiche 34, 35
eine Aufnahme, die innen hohl ist und in die durch die
Aufnahmeöffnungen 30.2, 29.2 in der Abdecklasche 19.2
der Seitenwand 6.2 und dem Boden 4 ein Stützelement
45.2 eingeführt werden kann. Da die durch die Bereiche
34 und 35 des Seitenteils 32 gebildete Aufnahme 44.2
beidseitig, also über den ersten Bereich 33 des Seiten-
teils 32 und über den vierten Bereich 36 des Seitenteils

32 jeweils mit der Seitenwand 6.2 verbunden ist, weist
die Aufnahme 44.2 auch unter Belastung eine hohe Sta-
bilität auf. Der Bereich 36 des Seitenteils 32 ist breiter
als der Bereich 33, weshalb die Verbindung in diesem
Bereich eine höhere Festigkeit aufweist. Um auch die
Verbindung zwischen der Seitenwand 6.2 und des Sei-
tenteils 32 im Bereich 33 zu verstärken, ist über minde-
stens eine Faltlinie 27.2, 28.2 eine Klebelasche 25.2 an
die Seitenwand 6.2 angelenkt, auf dem Bereich 33 ge-
faltet und mit diesem verbunden. Der Bereich 33 des
Seitenteils 32 ist also zumindest bereichsweise beidsei-
tig von der Seitenwand 6.2 und der angelenkten Klebe-
lasche 25.2 umgeben, wodurch ebenfalls eine höhere
Festigkeit erzielt wird.
[0044] Der Bereich 38 des Seitenteils 32 verläuft par-
allel zur Rückwand 38 des Modultrays 1, der Bereich 37
verbindet die Bereiche 36 und 38 und erstreckt sich daher
quer durch den Innenraum des Modultrays 1. Dadurch
entsteht in der Ecke des Modultrays 1 eine Art hohle Säu-
le, die zu einer zusätzlichen Stabilisierung führt. Die Ab-
decklasche 19.2 der Seitenwand 6.2 ist entlang der Falt-
linie 18.2, die horizontal verläuft, ins Innere des Mo-
dultrays 1 gefaltet und liegt auf der Aufnahme 44.2 sowie
am oberen Rand des Bereichs 37 des Seitenteils 32 auf.
Die Abdecklasche 19.2 bildet daher eine Auflage für ein
weiteres Modultray, das auf dem ersten Modultray an-
geordnet werden kann. Dabei wird die Abdecklasche
19.2 durch die Aufnahme 44.2 und den Bereich 37 des
Seitenteils 32 abgestützt.
[0045] Wie bereits beschrieben, weisen die Rückwand
8 und die Seitenwand 6.2 in etwa die gleiche Höhe auf,
die Vorderwand 11 weist eine wesentlich geringere Höhe
auf, so dass im Bereich der Vorderwand 11 eine Zugriffs-
öffnung entsteht, durch die leicht Produkte aus dem Mo-
dultray 1 entnommen werden können. Um einen beson-
ders guten Zugriff zu ermöglichen, sind der erste Bereich
33 des Seitenteils 32 und die Klebelasche 25.2 etwas
zurückgesetzt von der Vorderwand 11 angeordnet, so
dass auch ein seitlicher Zugriff in das Modultray 1 möglich
ist. An die äußere Hälfte 14 der Vorderwand 11 ist über
eine Faltlinie 17.2 eine Klebelasche 16.2 angelenkt und
mit der Seitenwand 6.2 verbunden. Der äußere Rand
dieser Klebelasche 16.2 liegt benachbart zum äußeren
Rand des ersten Bereichs 33 des Seitenteils 32. Somit
wird der Bereich 33 von vorne gestützt und kann unter
Belastung nicht nach vorne wegrutschen.

Patentansprüche

1. Stapelbares Modultray (1) mit mindestens einem
Stützelement (45.1, 45.2), das mit einem Stützele-
ment eines weiteren Modultrays verbindbar ist, und
mit einem Traykörper (3) aus Kartonagenmaterial,
welcher an einer Vorderwand (11) eine Zugriffsöff-
nung und an mindestens einer Seitenwand (6.1, 6.2)
eine Aufnahme (44.1, 44.2) aufweist, in der das Stüt-
zelement (45.1, 45.2) angeordnet ist, wobei die min-
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destens eine Aufnahme (44.1, 44.2) durch ein gefal-
tetes und ausbeulsicher mit der entsprechenden
Seitenwand (6.1, 6.2) des Traykörpers (3) verbun-
denes Seitenteil (32) ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an jede der Seitenwände (6.1,
6.2), an der eine Aufnahme (44.1, 44.2) angeordnet
ist, an der zur Zugriffsöffnung weisenden Seite über
mindestens eine vertikale Faltlinie (27.1, 27.2; 28.1,
28.2) eine seitliche Klebelasche (25.1, 25.2) ange-
lenkt ist, die entlang der mindestens einen vertikalen
Faltlinien (27.1, 27.2; 28.1, 28.2) auf das entspre-
chende Seitenteil (32) gefaltet und mit diesem ver-
bunden ist.

2. Stapelbares Modultray (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein flächiger Verbund
zwischen dem Seitenteil (32) und der entsprechen-
den Seitenwand (6.1; 6.2) ausgebildet ist.

3. Stapelbares Modultray (1) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Seitenteil (32) an mindestens drei über eine Kontakt-
fläche zwischen dem Seitenteil (32) und der entspre-
chenden Seitenwand (6.1; 6.2) verteilten Punkten
mit der entsprechenden Seitenwand (6.1; 6.2) ver-
bunden ist.

4. Stapelbares Modultray (1) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Seitenteil (32) an einer Kontaktfläche zwischen dem
Seitenteil (32) und der entsprechenden Seitenwand
(6.1; 6.2) vollflächig mit der entsprechenden Seiten-
wand (6.1; 6.2) verklebt ist.

5. Modultray (1) nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
einander gegenüberliegende Seitenwände (6.1, 6.2)
des Traykörpers (3) jeweils mit einem eine Aufnah-
me (44.1, 44.2) ausbildenden Seitenteil (32) verbun-
den sind.

6. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Seitenteil (32) einen rechteckigen Zu-
schnitt (31) umfasst, der mindestens vier Bereiche
(33, 34, 35, 36) aufweist, die mittels drei vertikaler
Faltlinien (39, 40, 41) in Reihe aneinander angelenkt
und entlang der Faltlinien (39, 40, 41) so gefaltet
sind, dass zwei der Bereiche (34,35) eine im Quer-
schnitt dreieckige Aufnahme (44.1, 44.2) ausbilden.

7. Stapelbares Modultray (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Bereiche
(33, 36) jedes Seitenteils (32), die jeweils auf einer
Seite neben der Aufnahme (44.1; 44.2) angeordnet
sind, mit der entsprechenden Seitenwand (6.1; 6.2)
des Traykörpers (3) verbunden sind.

8. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmen (44.1, 44.2) ins Innere des
Traykörpers (3) ragen und die jeweiligen Seitenwän-
de (6.1, 6.2) des Traykörpers (3) je eine Seite der
Aufnahme (44.1, 44.2) verschließen.

9. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Seitenteil (32) mindestens einen weite-
ren Bereich (37) umfasst, der über eine weitere ver-
tikale Faltlinie (42) in Reihe an die ersten Bereiche
(33, 34, 35, 36) des Seitenteils (32) angelenkt ist und
entlang dieser vertikalen Faltlinie (42) über Eck ge-
faltet ist, so dass der weitere Bereich (37) mit einer
Rückwand (8) des Traykörpers (3) verbunden ist, die
zwischen den zwei Seitenwänden (6.1, 6.2) mit den
Aufnahmen (44.1, 44.2) liegt.

10. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Seitenteil (32) zwei weitere Bereiche (37,
38) umfasst, die über zwei weitere vertikale Faltlinien
(42, 43) in Reihe an die ersten Bereiche (33, 34, 35,
36) des Seitenteils (32) angelenkt und an den verti-
kalenFaltlinien (42, 43) so gefaltet sind, dass einer
der Bereiche (37) beabstandet zu einer Ecke des
Traykörpers (3), an der die jeweilige Seitenwand
(6.1; 6.2) an eine Rückwand (8) des Traykörpers (3)
stößt, quer verläuft und der zweite Bereich (38) mit
dieser Rückwand (8) verbunden ist.

11. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass jede der Seitewände (6.1, 6.2), an der eine
Aufnahme (44.1, 44.2) angeordnet ist, eine horizon-
tale Abdecklasche (19.1, 19.2) mit einer Aufnahme-
öffnung (30.1, 30.2) für das Stützelement (45.1,
45.2) aufweist und die Abdecklasche (19.1,19.2)
parallel zu einem Boden (4) des Traykörpers (3) an-
geordnet ist.

12. Stapelbares Modultray (1) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Abdecklasche
(19.1, 19.2) auf der jeweiligen Aufnahme (44.1, 44.2)
aufliegt und die Aufnahmeöffnung (30.1, 30.2) in der
Abdecklasche (19.1, 19.2) über der Aufnahme (44.1,
44.2) angeordnet ist.

13. Stapelbares Modultray (1) nach einem der Ansprü-
che 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass
jede Abdecklasche (19.1, 19.2) eine Klebelasche
(21.1, 21.2) umfasst, die mit einer Rückwand (8) des
Modultrays (1) verbunden ist.

14. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorderwand (11) durch mindestens eine
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horizontale Faltlinie (12, 13) in zwei Hälften (14, 15)
geteilt und an der mindestens einen horizontalen
Faltlinie (12, 13) gefaltet ist, so dass eine der Hälften
(14) ins Innere des Traykörpers (3) gefaltet und auf
der anderen Hälfte (15) befestigt ist, wobei an beiden
Seiten der im Inneren des Traykörpers (3) liegenden
Hälfte (14) über je eine vertikale Faltlinie (17.1, 17.2)
je eine seitliche Klebelasche (16.1, 16.2) angelenkt
ist, die jeweils mit einer der Aufnahmen (44.1, 44.2)
aufweisenden Seitenwänden (6.1, 6.2) verbunden
ist und an den zur Zugriffsöffnung weisenden Be-
reich (33) des jeweiligen Seitenteils (32) angrenzt.

15. Stapelbares Modultray (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Stützelement (45.1, 45.2) ein
Papprohr ist, das an beiden Enden Ansätze aufweist.
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